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Diese Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte unserer Kraftfahrtversicherung bietet Ihnen einen ersten Überblick  
(keine vollständige Darstellung). Umfassende Informationen zu dem Produkt – sogenannte Vertragsbestimmungen –  
sind in den Versicherungsunterlagen (Vertragserklärungen [Angebot/Antrag], Versicherungsschein, zusätzlichen Verein-
barungen, Verbraucherinformationen und Versicherungsbedingungen)  enthalten. Beachten Sie bitte, dass dieser Über-
blick weder eine Beratung durch Ihre/n Ansprechpartner/in vor Ort noch ein Lesen der Vertragsbestimmungen ersetzt.

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  
Kraftfahrtversicherung

 
Was ist versichert?

  ◊  Wir bieten Ihnen verschiedene Versicherungsarten 
an, zwischen denen Sie wählen können ( Je nach 
versichertem Risiko können Einschränkungen der 
Wahlmöglichkeiten bei den Versicherungsarten 
bestehen):

       Kfz-Haftpflicht- +  
Kfz-Umweltschadenversicherung

 ◊  Leistet, wenn mit dem versicherten Fahrzeug  
Andere geschädigt werden. 

 ◊ Ersetzt berechtigte Ansprüche.
 ◊ Wehrt unberechtigte Forderungen ab.
 ◊  Schützt Sie vor öffentlich-rechtlichen Ansprüchen 

nach dem Umweltschadenschutz (nicht bei  
Oldtimer).

      Teilkaskoversicherung
 ◊ Ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug.
 ◊  Versichert sind z. B. Diebstahl, Hagel, Sturm oder 

Glasbruch.
 ◊ Vandalismus (nur bei Oldtimer).

      Vollkaskoversicherung
 ◊  Ersetzt zusätzlich zur Teilkasko Schäden an Ihrem 

Fahrzeug durch Unfall oder Vandalismus.

      Fahrerschutzversicherung (nicht bei Oldtimer)
 ◊  Ersetzt den Personenschaden des Fahrers durch 

einen Unfall beim Lenken des Fahrzeugs.

      Versicherungssumme
 ◊  Die Höhe der vereinbarten Versicherungssumme je 

Schadenereignis können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen.

 
Was ist nicht versichert?

       Kfz-Haftpflicht- +  
Kfz-Umweltschadenversicherung

 Ó  Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug.
 Ó  Ansprüche, die auch ohne Rückgriff auf das Um-

weltschadensgesetz gegen Sie geltend gemacht 
werden können.

      Teilkaskoversicherung
 Ó  Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Unfall und  

Vandalismus.

      Vollkaskoversicherung
 Ó  Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß.

      Fahrerschutzversicherung
 Ó  Ihre Ansprüche, soweit ein Anderer für den  

Schaden aufkommt.

 
Gibt es Deckungsbeschränkungen?

  
       Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom 

Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum 
Beispiel:

      Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.
      Schäden, die bei Teilnahme an genehmigten 

Rennen entstehen.
      Schäden an der Ladung.

 
Wo bin ich versichert?

 ◊  Sie haben Versicherungsschutz in den geografischen Grenzen Europas sowie den außereuropäischen Gebieten,  
die zum Geltungsbereich der Europäischen Union gehören.



 
Welche Verpflichtungen habe ich?

 – Zahlen Sie die Versicherungsbeiträge rechtzeitig und vollständig.
 – Die im Angebot/Antrag enthaltenen Fragen sind unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten.
 – Setzen Sie sich nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen ans Steuer.
 – Lenken Sie das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis.
 Im Schadenfall:
 – Zeigen Sie uns jeden Schadenfall unverzüglich an.
 –  Unterstützen Sie uns bei der Schadenermittlung und -regulierung, indem Sie uns z. B. umgehend alle gerichtlichen 

oder behördlichen Verfahren (z. B. Mahnverfahren oder Klage) mitteilen, die im Zusammenhang mit dem gegen Sie 
erhobenen Schaden stehen.

 –  Legen Sie bei diesen Verfahren immer fristgerecht Rechtsmittel (z. B. Widerspruch) ein. Wir führen dann den Prozess 
in Vertretung für Sie und übernehmen die Kosten. Erteilen Sie dem beauftragten Anwalt alle erforderlichen Auskünf-
te und stellen Sie angeforderte Unterlagen zur Verfügung.

 
Wann und wie zahle ich?

  Die Beiträge können Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zahlen. Sie können 
uns auch ermächtigen, den Beitrag von Ihrem Konto einzuziehen. Wenn Sie uns ein SEPA- Lastschriftmandat erteilen, 
sorgen Sie bitte für entsprechende Deckung auf Ihrem Konto.

 
Wann beginnt und endet die Deckung?

  Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. Die Versicherung können Sie längstens 
für ein Jahr abschließen. 

  Der Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr, wenn nicht Ihnen oder uns spätestens einen Monat vor 
dem Ablauf eine Kündigung zugegangen ist. Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum 
vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig gezahlt haben. 
Die Zahlung des ersten Beitrages muss innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Versicherungsscheins erfolgen. Haben 
wir Ihnen vorläufigen Versicherungsschutz gewährt, geht dieser in den endgültigen Versicherungsschutz über, sobald 
Sie den ersten oder einmaligen Beitrag gezahlt haben.

 
Wie kann ich den Vertrag kündigen?

  Sie oder wir können den Vertrag zum Ablauf der zunächst vereinbarten Vertragsdauer und zum Ablauf jeden Verlänge-
rungsjahres kündigen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat.

  Darüber hinaus stehen Ihnen und uns weitere Kündigungsrechte zu. Hierzu gehört das Recht, dass Sie oder wir den 
Vertrag im Schadenfall vorzeitig kündigen können.


